
Urschrift 
Arbeitsgericht Freiburg 
Aktenzeichen: 14 Ca 298/19 
(Bitte bei allen Schreiben angeben!) 

Verkündet am 18.11.2020 

Urkundsbeamtin/er der Geschäftsstelle 

1 n der Rechtssache 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

- Kläg. -

0 2. DEZ. 2020 

Proz.-Bev.: DGB Rechtsschutz GmbH 
Friedrichstraße 41 - 43, 79098 Freiburg 

gegen 

- Bekl. -

Erlooigt Fristen ➔• Terrnine 

........................
·······················

.-.. 

Bearbeitet 

·····• ....... *'''••·······

Proz.-Bev.: 

hat das Arbeitsgericht Freiburg - 14. Kammer - durch den Richter am 
Arbeitsgericht ..., d. ehrenamtlichen Richter ... und d. ehrenamtliche Richterin ... auf die 
mündliche Verhandlung vom 18.11.2020 

für Recht erkannt: 

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.

3. Der Streitwert wird auf 1.288,00 € festgesetzt.

4. Soweit die Berufung nicht bereits kraft Gesetz zugelassen ist, wird sie nicht gesondert zu

gelassen.
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II. 

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin als unterlegene Partei gemäß § 91 ZPO i.V.m. § 

46 Abs. 2 ArbGG. Der Streitwert, der gern. § 61 Abs. 1 ArbGG im Urteil festzusetzen ist, be

misst sich mit einem Bruttomonatsverdienst der Klägerin. 

Rechtsmittelbelehrung 

1. Gegen dieses Urteil kann d. Kläg. Berufung einlegen.

Wird das Urteil nicht in dem Umfang angefochten, in dem d. Kläg. unterlegen ist, hängt die Zulässig
keit der Berufung davon ab, dass der Wert des Beschwerdegegenstandes 600,00 EUR übersteigt
oder der Beschwerdegegenstand das Bestehen, das Nichtbestehen oder die Kündigung eines Ar
beitsverhältnisses betrifft.

Die Einlegung der Berufung hat binnen eines Monats nach Zustellung dieses Urteils schriftlich oder
mittels elektronischen Dokuments nach § 46c ArbGG beim Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg
- Kammern Freiburg -, Habsburgerstr. 103, 79104 Freiburg i. Br. zu erfolgen. Die Berufungsschrift
muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung, dass
gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde, enthalten. Die Berufung ist, sofern nicht bereits in der
Berufungsschrift erfolgt, binnen zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenüber
dem Landesarbeitsgericht zu begründen.

Der Berufungskläger muss sich vor dem Landesarbeitsgericht durch einen bei einem deutschen Ge
richt zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen, insbesondere muss die Berufungsschrift von ei
nem solchen unterzeichnet oder bei Einreichung mittels elektronischen Dokuments nach § 46c Ar
bGG autorisiert sein. 
An seine Stelle kann auch ein Vertreter eines Verbandes (Gewerkschaften, Arbeitgebervereinigun
gen) oder eines Spitzenverbandes (Zusammenschlüsse solcher Verbände) treten, sofern er kraft 
Satzung oder Vollmacht zur Vertretung befugt und die Partei Mitglied des Verbandes oder Spitzen
verbandes ist. An die Stelle der vorgenannten Vertreter können auch Angestellte einer juristischen 
Person, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer dieser Organisationen stehen, tre
ten, sofern die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung der Verbandsmitglieder entspre
chend deren Satzung durchführt und der Verband für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. Ist die 
Partei Mitglied eines Verbandes oder Spitzenverbandes, kann sie sich auch durch einen Vertreter ei
nes anderen Verbandes oder Angestellten einer der oben genannten juristischen Personen mit ver
gleichbarer Ausrichtung vertreten lassen. 

Mit der Berufungsschrift soll das bei elektronischer Übermittlung erhaltene Original, ansonsten eine 
Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden. Die Geschäfts
stelle des Landesarbeitsgerichts bittet, Schriftsätze in fünffacher Fertigung einzureichen. Dies gilt 
nicht bei Einreichung der Schriftsätze als elektronisches Dokument gemäß § 46c ArbGG. 

2. Für d. Bekl. ist gegen dieses Urteil ein Rechtsmittel nicht gegeben.

D. Vorsitzende:


